
Beschlüsse aus der Sitzung 
des Gemeinderats vom 27.07.2020 

 
 

Vergabe von Lieferungen und Leistungen;  
Bodenbelagsarbeiten im Gebäude Realschule Winterlingen - Klassenzimmer 
 
Der Gemeinderat genehmigt die Auftragserteilung gemäß dem 
vorliegenden Angebot an die Firma Schultz GmbH aus Gammertingen zum 
Angebotspreis von 42.602,60 Euro. 
 
 

Vergabe von Lieferungen und Leistungen;  
Erneuerung der Wandbekleidung in der Mehrzweckhalle Harthausen 
 
Der Gemeinderat genehmigt die Auftragserteilung gemäß dem 
vorliegenden Angebot an die Firma Braun Innenausbau GmbH aus  
Haiterbach zum Angebotspreis von 126.686,64 Euro. 
 
 

Vergabe von Lieferungen und Leistungen;  
Prüfung der Kanalisation nach der Verordnung des Umweltministeriums über 
die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen (EKVO) - TV Befahrung Benzingen 
und Harthausen 
 

Die Verwaltung wird ermächtigt die Arbeiten beschränkt auszuschreiben  
und an den günstigsten Bieter in Bezug auf Fachkunde, Leistungsfähigkeit  
und Zuverlässigkeit zu vergeben. 
 
 

Vergabe von Lieferungen und Leistungen;  
Beschaffung Digitalfunk für die Freiwillige Feuerwehr Winterlingen 
 

Der Auftrag zur Lieferung und zum Einbau digitaler Funkgeräte für die  
Freiwillige Feuerwehr Winterlingen sowie zur Umrüstung des Funktisches 
im Feuerwehrgerätemagazin Winterlingen wird an die Firma KTF-Feuchter  
GmbH aus Ehningen zum Angebotspreis von 30.667,39 Euro erteilt. 
 
 

Erlass der Kindergartenentgelte und der Betreuungsentgelte für die 
Verlässliche und Erweiterte Verlässliche Grundschule von April bis Juni sowie 
die Festlegung des Abrechnungsmodus im Rahmen der Corona-Pandemie 
 

1. Die regulären Kindergartenentgelte werden für die Monate April, Mai und 
Juni erlassen. 

 
2. Die regulären Betreuungsentgelte für die Verlässliche und die Erweiterte 

Verlässliche Grundschule (VGS/EVGS) werden für die Monate April, Mai 
und Juni erlassen. 

 



3. Die Notbetreuung in den Kindergärten wird auf der Stundenbasis des für 
das jeweilige Kind geltenden regulären monatlichen Kindergartenentgelts 
nach dem beantragten wöchentlichen Betreuungsumfang abgerechnet. 

 
4. Die reduzierte Regelbetreuung in den Kindergärten wird auf der 

Stundenbasis des für das jeweilige Kind geltenden regulären monatlichen 
Kindergartenentgelts nach dem vereinbarten wöchentlichen 
Betreuungsumfang abgerechnet. 

 
5. Die in Anspruch genommenen Betreuungsangebote der VGS/EVGS 

werden auf der Stundenbasis des für das jeweilige Kind geltende reguläre 
monatliche Entgelts nach dem wöchentlichen Betreuungsumfang 
abgerechnet. 

 
6. Ab dem 1. Juli werden wieder die bisher geltenden regulären 

Kindergartenentgelte erhoben. 
 

7. Ab dem 1. Juli werden wieder die bisher geltenden regulären 
Betreuungsentgelte der  VGS/EVGS erhoben. 

 
 
 

Entgelte für Kindergarten- und Krippenplätze für das Kindergartenjahr 
2020/2021 
 
Die Entgelte für Kindergarten- und Krippenplätze für das Kindergartenjahr 2020/2021 
werden wie folgt beschlossen: 

 
 



 
 

Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
 
Der Gemeinderat nimmt die Spenden an und ist mit der vorgeschlagenen 
Verwendung einverstanden. 
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